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(4) Entsprechend ihrer Verantwortung für die Ge
staltung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium 
haben die Leiter der Betriebe und die Vorstände der 
Genossenschaften in die Jugendförderungspläne Maß
nahmen zur Förderung der Jugend des gesamten Ter
ritoriums der Stadt bzw. der Gemeinde aufzunehmen. 
Dazu gehören:
— Maßnahmen zur Gestaltung der Blässenpolitischen 

Arbeit mit der Jugend in den Städten und Gemein
den, Maßnahmen zur Sicherung fester Beziehungen 
zur Schuljugend;

— Maßnahmen zur Durchführung der Messen der 
Meister von morgen im Territorium und zur Mit
wirkung der Jugend bei der Lösung der Aufgaben 
zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen sowie bei der Rekonstruktion und dem 
Neubau .von Jugendeinrichtungen;

— Maßnahmen zur Gestaltung des geistig-kulturellen 
Lebens der Jugend, ihrer wehrpolitischen und wehr
sportlichen Tätigkeit und vormilitärischen Ausbil
dung, zur Gestaltung territorialer Höhepunkte in 
der Jugendarbeit," wie der Woche der Jugend und 
Sportler, von Jugendtreffen und Spartakiaden sowie 
von ,kulturellen und sportlichen Wettstreiten der 
Jugend des Territoriums.

(5) Die Direktoren der Kombinate haben zu sichern, 
daß Aufgaben zur Förderung der Jugend und des 
Sports, die das gesamte Kombinat betreffen, in einem 
Jugendförderungsplan des Kombinates festgelegt wer
den. Die Leiter der Betriebe der Kombinate sind ver
antwortlich für die Ausarbeitung und Durchsetzung der 
Jugendförderungspläne in ihrem Verantwortungs
bereich.
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(1) Der Jugendförderungsplan wird im Zusammen
hang mit der Beschlußfassung bzw. Beslätigung des 
Jahresplanes durch die dafür zuständigen Organe wirk
sam.

(2) Die Leiter und Vorstände sind verantwortlich für 
die Veröffentlichung der Jugendförderungspläne und 
haben die Jugendlichen in ihrem Verantwortungs
bereich mit den Festlegungen In geeigneter Form 
gründlich vertraut zu machen. Die Jugend trägt aktiv 
durch ihre mobilisierende Kraft und die Übernahme 
konkreter Verpflichtungen zur Erfüllung der Pläne 
bei.

V.
Territoriale Koordinierung
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(1) Für die territoriale Koordinierung der Planung 
der Aufgaben- und Zielstellungen zur Verwirklichung 
der sozialistischen Jugendpolitik sind die Vorsitzenden 
der Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemein
den verantwortlich.

(2) Die Leiter der Betriebe und die Vorstände der 
Genossenschaften sind verpflichtet, dem zuständigen 
Rat der Stadt bzw. der Gemeinde die für die Per
spektivpläne und Jahrespläne vorgesehenen Aufgaben- 
und Zielstellungen zur Verwirklichung der sozialisti
schen Jugendpolitik sowie die Jugendförderungspläne 
vorzulegen.

(3) £>ie im Rahmen der territorialen Plankoordinie- 
rung grundlegenden Entwidclungsaufgaben sind durch 
die Leiter der Betriebe mit dem Rat de» Kreises ab
zustimmen. Die für die Perspektivpläne und Jahres
pläne vorgesehenen Aufgaben- und Zielstellungen züt 
Verwirklichung der sozialistischen Jugendpolitik pind 
dem Rat des Kreises zu übergeben.

(4) Die Vorsitzenden der Räte der Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden haben das. Recht, den 
Leitern der Betriebe und den Vorständen der Genos
senschaften Vorschläge für. die in den Betrieben und 
Genossenschaften zu planenden Aufgaben- und Ziel
stellungen zur Verwirklichung der sozialistischen 
Jugendpolitik. zu unterbreiten. Die Leiter der Betriebe 
und die Vorstände der Genossenschaften sind, verpflich
tet, diese Vorschläge. zu prüfen und bei der Planung 
zu berücksichtigen. Die Äblehhung von .Vorschlägen ist 
durch die Leiter und Vorstände zu begründen.

(5) Uber die gemeinsam zu lösenden Aufgaben im 
Territorium haben die Vorsitzenden der Räte der 
Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit den 
Leitern der Betriebe sowie den Vorständen der Genos
senschaften unter Beachtung der materiellen Erforder
nisse Festlegungen zu treffen. Diese Festlegungen sind 
in die Plänefitwürfe der Betriebe und Genossenschaf
ten und in die Planentwürfe der örtlichen Staatsorgane 
aufzunehmen.
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Von den Vorsitzenden der Räte der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden, die- zur Lösung gemeinsamer 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Vorhaben Zu
sammenarbeiten, sowie den Vorständen-der landwirt
schaftlichen und gärtnerischen -Produktionsgenossen
schaften und den Leitern der volkseigenen Güter, die 
in Kooperationsgemeinschaften Zusammenwirken, sind 
die sich aus der Lösung der gemeinsamen Vorhaben er
gebenden perspektivischen und jährlichen Aufgaben 
zur Förderung der Jugend zu koordinieren.

VI.
Anleitung, Kontrolle, Rechenschaftslegung 
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(1) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, die Leiter 

der wirtschaftsleitendeh Organe und die Vorsitzen
den der Räte der Bezirke sichern, daß die Direktiven 
und Hinweise zur Ausarbeitung der Perspektivpläne 
und Jahrespläne die grundsätzlichen Aufgaben- und 
Zielstellungen zur Verwirklichung der sozialistischen 
JugendjJolitik in ihrem Verantwortungsbereich ent
halten ühd bei der Verteidigung der Perspektivpläne 
und Jahrespläne die in den Plänen vorgesehenen Auf
gaben ausgewiesen werden. Sie sind verpflichtet, 
regelmäßig operative Kontrollen über die Verwirkli
chung der Pläne durchzuführen und in der Rechen
schaftslegung der Leiter vor ihren Organen die Ein
schätzung über die Durchführung der geplanten Auf
gaben zur Verwirklichung der sozialistischen Jugend
politik zu fordern.

(2) Von den Leitern der zentralen und Örtlichen 
Staatsorgane sowie dfcr wirtschaftsleitenden Organe ist 
zu gewährleisten, daß als Bestandteil des einheitlichen 
Informationssystems eine komplexe staatliche Bericht
erstattung über die Realisierung der in den Persptk-


